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(54) VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME VON GEFAHRSTOFFEN

(57) Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine
Vorrichtung zur Aufnahme von Gefahrstoffen. Diese ist
mit einem Sicherheitsschrank (1) und einem im Sicher-
heitsschrank (1) aufgenommenen Behälter (3) ausgerüs-
tet. Außerdem findet sich eine Abfülleinrichtung (4, 5) mit
einer außerhalb oder wandseitig des Sicherheitsschran-
kes (1) angeordneten Abfüllöffnung (6). Die Abfülleinrich-
tung (4, 5) leitet die über die Abfüllöffnung (6) zugeführten
Gefahrstoffe in den Behälter (3) zur dortigen Bevorratung
weiter. Erfindungsgemäß ist die Abfülleinrichtung (4, 5)
mit einem mechanischen Zwangsverschluss (12) ausge-
rüstet, welcher bei vollem Behälter (3) einen weiteren
Gefahrstoffzulauf über die Abfülleinrichtung (4, 5)
und/oder einen Gefahrstoffaustritt über eine Endlüf-
tungsbohrung (11) verhindert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Auf-
nahme von Gefahrstoffen, mit einem Sicherheits-
schrank, ferner mit wenigstens einem im Sicherheits-
schrank aufgenommenen Behälter, und mit einer Abfül-
leinrichtung mit einer außerhalb oder wandseitig des Si-
cherheitsschrankes angeordneten Abfüllöffnung, wobei
die Abfülleinrichtung die über die Abfüllöffnung zugeführ-
ten Gefahrstoffe in den Behälter zur dortigen Bevorra-
tung weiterleitet.
[0002] Sicherheitsschränke dienen typischerweise zur
Aufnahme von Gefahrstoffen wie flüssigen und brenn-
baren Chemikalien. Es können aber auch beispielsweise
Gasflaschen oder feste Gefahrstoffe im Innern bevorra-
tet werden. Um die Gefahrstoffe vor etwaigen äußeren
Brandherden zu schützen, verfügen die Sicherheits-
schränke über eine vorgegebene Feuerwiderstandsfä-
higkeit, die zu unterschiedlichen Feuerwiderstandsdau-
ern korrespondiert. Tatsächlich werden die fraglichen Si-
cherheitsschränke üblicherweise entsprechend der Vor-
schrift DIN EN 14470 klassifiziert. Insgesamt werden
hierbei vier Stufen an Feuerwiderstandsdauer von 15
min, 30 min, 60 min und schließlich 90 min unterschie-
den, wie dies beispielhaft im Gebrauchsmuster DE 20
2014 101 935 U1 der Anmelderin beschrieben wird.
[0003] Die Abfüllöffnung findet sich außerhalb oder
wandseitig des Sicherheitsschrankes und ist folglich
nach außen hin bzw. nach außerhalb des Sicherheits-
schrankes hin geöffnet. Dadurch können die Gefahrstof-
fe über die Abfüllöffnung ins Innere des Sicherheits-
schrankes zugeführt werden. Die Gefahrstoffe erreichen
den Behälter über die Abfülleinrichtung, welche die Ab-
füllöffnung mit dem Behälter verbindet.
[0004] Im einfachsten Fall handelt es sich bei der Ab-
füllöffnung um einen Trichter bzw. eine Trichteröffnung,
wobei an den fraglichen Trichter eine Zuleitung für die
Gefahrstoffe angeschlossen ist. Die Zuleitung mündet in
einen Behälterverschluss. Zuleitung und Behälterver-
schluss stellen die wesentlichen Bestandteile der Abfül-
leinrichtung dar. So wird beispielsweise beim aus der
Praxis bekannten Stand der Technik vorgegangen, und
zwar dem DÜPERTHAL-System "DISPOSAL UTS ergo
line". Eine vergleichbare Vorrichtung beschreibt die EP
2 878 372 A1 der Anmelderin.
[0005] Bei den bekannten und in der Praxis eingesetz-
ten Vorrichtungen zur Aufnahme von Gefahrstoffen wird
oftmals noch ein Füllstand im Behälter erfasst und au-
ßerhalb des Sicherheitsschrankes angezeigt. Dadurch
werden Bediener bzw. Benutzer der Vorrichtung über
den Füllstand des Behälters umfassend informiert. Ins-
besondere ergibt sich aus den Füllstandsanzeigen, wann
der Behälter voll ist und durch einen leeren Behälter er-
setzt werden muss. Allerdings hat sich herausgestellt,
dass die Füllstandsanzeige von Bedienern oftmals nicht
ernst genommen wird oder sogar völlig ignoriert wird.
Dann kann es dazu kommen, dass bei vollem oder na-
hezu vollem Behälter zugeführte Gefahrstoffe sogar aus

der Abfüllöffnung wieder austreten.
[0006] Oftmals wird der Behälter jedoch zusätzlich ent-
lüftet und ist dazu der Behälterverschluss mit einer Ent-
lüftungsbohrung ausgerüstet. Da der fragliche Behälter
im Innern des Sicherheitsschrankes aufgenommen wird
und der Sicherheitsschrank seinerseits typischerweise
an eine Gasentlüftung angeschlossen wird, können auf
diese Weise gasförmige Bestandteile den Behälter über
die Entlüftungsbohrung verlassen und werden aus dem
Innern des Sicherheitsschrankes über die Gasentlüftung
abgesaugt.
[0007] Sofern in diesem Fall der Behälter voll oder na-
hezu voll ist führt eine weitere Zufuhr von Gefahrstoffen
dazu, dass die Gefahrstoffe über die fragliche Entlüf-
tungsbohrung nach außerhalb des Behälters austreten.
Zwar wird der fragliche Behälter bzw. werden mehrerer
solcher Behälter im Regelfall in einer Auffangwanne im
Innern des Sicherheitsschrankes platziert und bevorra-
tet. Allerdings ist das Volumen einer solchen Auffang-
wanne begrenzt, so dass insgesamt die Gefahr besteht,
dass Gefahrstoffe nicht nur unkontrolliert ins Innere des
Sicherheitsschrankes austreten, sondern grundsätzlich
sogar den Sicherheitsschrank verlassen können, spä-
testens dann, wenn eine frontseitige Tür geöffnet wird.
Hier will die Erfindung insgesamt Abhilfe schaffen.
[0008] Der Erfindung liegt das technische Problem zu-
grunde, eine derartige Vorrichtung zur Aufnahme von
Gefahrstoffen so weiter zu entwickeln, dass ein unkont-
rollierter Austritt der Gefahrstoffe aus dem Behälter ver-
hindert wird, und zwar auch bei vorhandenem Füllstands-
sensor.
[0009] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist eine gattungsgemäße Vorrichtung zur Aufnahme
von Gefahrstoffen im Rahmen der Erfindung dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abfülleinrichtung mit einem me-
chanischen Zwangsverschluss ausgerüstet ist, welcher
bei vollem Behälter einen weiteren Gefahrstoffzulauf
über die Abfülleinrichtung und/oder einen Gefahrstoff-
austritt über eine Entlüftungsbohrung verhindert.
[0010] Mit Hilfe des mechanischen Zwangsverschlus-
ses wird erfindungsgemäß die Abfülleinrichtung bzw. die
Entlüftungsbohrung bei vollem Behälter verschlossen.
Im Regelfall sorgt der mechanische Zwangsverschluss
dafür, dass bei vollem Behälter die Entlüftungsbohrung
abgesperrt wird. Dagegen kann über die Abfülleinrich-
tung unverändert ein Gefahrstoffzulauf erfolgen.
[0011] Hierbei geht die Erfindung von der Erkenntnis
aus, dass der Gefahrstoffzulauf über die Abfülleinrich-
tung vom Bediener unmittelbar und spätestens dann be-
merkt wird, wenn die Gefahrstoffe über die Abfüllöffnung
austreten. Da die Abfüllöffnung außerhalb des Sicher-
heitsschrankes platziert ist und sich beispielsweise ober-
halb oder in einem Labortisch befindet, kann der Gefahr-
stoffaustritt an dieser Stelle beherrscht werden bzw. sind
in diesem Bereich ohnehin Gefahrstoffe vorhanden, weil
die Abfüllöffnung bekanntlich für die Entsorgung der Ge-
fahrstoffe genutzt wird. Alternativ kann der steigende Pe-
gel in der Abfülleinrichtung auch ausgewertet werden.
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Dann sorgt der betreffende Pegel beispielsweise dafür,
dass ein die Gefahrstoffe abgebendes Gerät abgeschal-
tet wird.
[0012] Dagegen verhindert die Erfindung zuverlässig,
dass über die Entlüftungsbohrung Gefahrstoffe aus dem
vollen Behälter unkontrolliert ins Innere des Sicherheits-
schrankes austreten können.
[0013] Im Regelfall ist der mechanische Zwangsver-
schluss in dem Behälterverschluss vorgesehen. Hierbei
berücksichtigt die Erfindung, dass sich die Abfülleinrich-
tung regelmäßig aus der bereits angesprochenen Zulei-
tung sowie dem Behälterverschluss zusammensetzt. D.
h., Zuleitung und Behälterverschluss definieren typi-
scherweise eine Baueinheit. Beim Austausch eines vol-
len Behälters wird der Behälterverschluss geöffnet und
zusammen mit der Zuleitung mit einem neuen und leeren
Behälter verbunden. Der volle und zu entsorgende Be-
hälter wird für den Abtransport mit einer separaten Ver-
schlusskappe an seiner Behälteröffnung verschlossen.
[0014] Jedenfalls sind der Behälterverschluss inklusi-
ve Zuleitung als wesentliche Bestandteile der Abfüllein-
richtung ein festes Bauelement der erfindungsgemäßen
Vorrichtung und können folglich nicht verloren gehen.
Dadurch ist auch eine einwandfreie Funktionsweise ge-
währleistet. Denn sobald ein leerer Behälter mit der Ab-
fülleinrichtung gekoppelt wird, kann der mechanische
Zwangsverschluss unmittelbar seine Wirkung entfalten,
weil der Behälterverschluss mit der Zuleitung verbunden
ist und die Zuleitung ihrerseits mit der Abfüllöffnung. Hier-
in sind die wesentlichen Vorteile zu sehen.
[0015] Im Detail weist der mechanische Zwangsver-
schluss einen Schwimmkörper auf, welcher bei gefülltem
bzw. vollem Behälter die Zuleitung für die Gefahrstoffe
und/oder die Entlüftungsbohrung verschließt. Bei dem
Schwimmkörper handelt es sich im einfachsten Fall um
eine Schwimmkugel aus beispielsweise Kunststoff. Es
kann aber auch eine hohle Metallkugel zum Einsatz kom-
men. Der Schwimmkörper wird regelmäßig verschiebbar
in der Entlüftungsbohrung aufgenommen.
[0016] In diesem Zusammenhang ist die Entlüftungs-
bohrung vorteilhaft mit einem unterseitigen Rückhaltee-
lement ausgerüstet und kommuniziert im Übrigen mit ei-
nem Behälterinnenraum. Bei dem Rückhalteelement
kann es sich um eine die Entlüftungsbohrung unterseitig
verschließende Siebplatte handeln. Um einen einwand-
freien Verschluss der Entlüftungsbohrung zu gewährleis-
ten, ist die Entlüftungsbohrung typischerweise in eine un-
terseitige Schwimmkammer und eine daran anschlie-
ßende Entlüftungsleitung unterteilt. Die Schwimmkam-
mer verfügt über einen größeren Durchmesser als die
Entlüftungsleitung. Außerdem ist die Schwimmkammer
durch das Rückhalteelement bzw. die Siebplatte ver-
schlossen. Im Innern der Schwimmkammer befindet sich
der Schwimmkörper.
[0017] Dabei ist die Größe bzw. der Durchmesser des
Schwimmkörpers so ausgelegt, dass er den Durchmes-
ser der Entlüftungsleitung übersteigt. Zugleich ist der
Durchmesser des Schwimmkörpers kleiner als derjenige

der Schwimmkammer ausgelegt, so dass sich der
Schwimmkörper hierin frei bewegen kann. Sobald also
der mit dem solchermaßen ausgelegten Behälterver-
schluss ausgerüstete Behälter voll ist und weitere Ge-
fahrstoffe zugeführt werden, tritt diese zusätzliche Flüs-
sigkeitsmenge über die Siebplatte in die Schwimmkam-
mer als Bestandteil der Entlüftungsbohrung ein. Als Fol-
ge hiervon wird der auf der Flüssigkeitsoberfläche
schwimmende Schwimmkörper von dem Rückhalteele-
ment bzw. der Siebplatte abgehoben und verschließt ab
einem bestimmten Flüssigkeitsniveau die Entlüftungslei-
tung. Dadurch ist der mechanische Zwangsverschluss
realisiert und können weitere zulaufende Gefahrstoffe
nicht in die Entlüftungsleitung eindringen und über diese
ins Innere des Sicherheitsschrankes gelangen.
[0018] In diesem Zusammenhang ist die Auslegung
außerdem meistens so getroffen, dass der Behälter mit
der Abfülleinrichtung bis auf die Entlüftungsbohrung luft-
dicht gekoppelt ist. Dadurch wird verhindert, dass aus
dem Innern des Behälters etwaige Gefahrstoffe über den
Behälterverschluss nach außen austreten können.
[0019] Außerdem ist im Behälter meistens zusätzlich
ein Füllstandssensor vorgesehen. Der Füllstandssensor
kann an eine Steuereinrichtung angeschlossen sein. Die
Steuereinrichtung mag ihrerseits mit einer opti-
schen/akustischen Anzeige gekoppelt werden, damit ein
Bediener über den Füllstand im jeweiligen Behälter au-
ßerhalb des Sicherheitsschrankes unterrichtet ist. Damit
trotz dieser optischen/akustischen Anzeige des Füll-
stands im fraglichen Behälter dennoch der Austritt von
Gefahrstoffen aus dem Behälter ins Innere des Sicher-
heitsschrankes verhindert wird, verschließt der mecha-
nische Zwangsverschluss zumindest die Entlüftungs-
bohrung, und zwar unabhängig von etwaigen Signalen
des Füllstandssensors bei vollem Behälter.
[0020] D. h., der mechanische Zwangsverschluss
sorgt nicht nur bei seitens des Bedieners ignorierten Si-
gnalen der optischen/akustischen Anzeige des Füll-
standssensors, dass die Entlüftungsbohrung zuverlässig
verschlossen wird. Sondern dieser Verschluss ist auch
dann gewährleistet, wenn beispielsweise die elektrisch
arbeitende Steuereinrichtung bzw. der meistens elek-
trisch arbeitende Füllstandssensor ausgefallen sind oder
die Stromversorgung unterbrochen.
[0021] Auf diese Weise wird durch ein rein mechani-
sches System ein sicherer und zuverlässiger Verschluss
der Entlüftungsbohrung zur Verfügung gestellt. Etwaige
zusätzlich zugeführte Gefahrstoffe können folglich nicht
ins Innere des Sicherheitsschrankes unkontrolliert und
folglich auch unbemerkt austreten. Vielmehr wird in ei-
nem solchen Fall bewusst in Kauf genommen, dass die
zusätzlich zugeführten Gefahrstoffe unter Umständen
über die Abfüllöffnung austreten bzw. ein angeschlosse-
nes Gerät abschalten. Eine solche Vorgehensweise
macht dem Bediener unmittelbar klar, dass der Behälter
im Innern des Sicherheitsschrankes voll sein muss.
[0022] Da darüber hinaus und vorteilhaft der Behälter-
verschluss mit einem Absperrhahn ausgerüstet ist, kann
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selbst bei einem solchen Szenario der volle Behälter pro-
blemlos entsorgt werden. Denn der Absperrhahn im Be-
hälterverschluss gewährleistet in seinem abgesperrten
Zustand, dass die in der Abfülleinrichtung gesammelten
Gefahrstoffe in diesem Fall zurückgehalten werden.
[0023] Sobald ein neuer und leerer Behälter unter
Rückgriff auf den Behälterverschluss sowie die mit den
Gefahrstoffen gefüllte Zuleitung im Innern des Sicher-
heitsschrankes platziert worden ist, kann der Absperr-
hahn (wieder) geöffnet werden, so dass die Gefahrstoffe
kontrolliert im Innern des vormals leeren Behälters auf-
genommen werden. Zugleich ist der mechanische
Zwangsverschluss in Betrieb und sorgt dafür, dass bei
vollem Behälter ein weiterer Gefahrstoffzulauf über die
Abfülleinrichtung bzw. der beschriebene Gefahrstoffaus-
tritt über die Entlüftungsbohrung verhindert werden. Hier-
in sind die wesentlichen Vorteile zu sehen.
[0024] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert; es zeigen:

Fig. 1 die erfindungsgemäße Vorrichtung in einer
Übersicht und

Fig. 2 einen Schnitt durch die Abfülleinrichtung bzw.
den Behälterverschluss mit angeschlossener
Zuleitung.

[0025] In der Fig. 1 ist in einer Übersicht eine Vorrich-
tung zur Aufnahme von Gefahrstoffen dargestellt. Bei
den fraglichen Gefahrstoffen handelt es sich typischer-
weise um flüssige Chemikalien. Die fragliche Vorrichtung
weist einen Sicherheitsschrank 1 auf, welcher im Aus-
führungsbeispiel als Untertischschrank ausgelegt ist und
unterhalb eines Labortisches 2 Platz findet. Das gilt
selbstverständlich nur beispielhaft und ist keinesfalls ein-
schränkend zu verstehen. Im Sicherheitsschrank 1 wer-
den im Rahmen der Darstellung nach der Fig. 1 insge-
samt zwei Behälter 3 aufgenommen.
[0026] Man erkennt, dass der rechte Behälter 3 zur
Aufnahme von Gefahrstoffen eingerichtet ist. Denn der
rechte Behälter 3 ist über eine Abfülleinrichtung 4, 5 mit
einer Abfüllöffnung 6 verbunden. Die Abfüllöffnung 6 ist
an die Abfülleinrichtung 4, 5 angeschlossen. Außerdem
findet sich die Abfüllöffnung 6 außerhalb bzw. wandseitig
des Sicherheitsschrankes 1.
[0027] Tatsächlich ist im Rahmen des Ausführungs-
beispiels die Abfüllöffnung 6 in einem Trichter 7 vorge-
sehen, welcher seinerseits an die Abfülleinrichtung 4, 5,
bestehend aus einer Zuleitung 4 und einem Behälterver-
schluss 5, angeschlossen ist. Da der fragliche Trichter 7
in einer Tischplatte des Labortisches 2 aufgenommen
wird, können Gefahrstoffe über die Abfüllöffnung 6 durch
die Abfülleinrichtung 4, 5 ins Innere des rechten Behäl-
ters 3 gelangen. Der linke Behälter 3 dient demgegen-
über als Vorratsbehälter und kommt zum Einsatz, sobald
der rechte Behälter 3 voll ist.
[0028] Beide Behälter 3 werden in einer als Auffang-

wanne 8 ausgebildeten Schublade 8 aufgenommen, die
sich aus dem Sicherheitsschrank 1 nach Öffnen einer
Tür 9 herausziehen und wieder einschieben lässt. Au-
ßerdem erkennt man in der Fig. 1 noch eine opti-
sche/akustische Anzeige 10 außen am Sicherheits-
schrank 1, die eine Steuereinrichtung 10 beinhaltet. An
die Steuereinrichtung 10 ist ein nicht ausdrücklich dar-
gestellter Füllstandssensor im Innern des Behälters 3 an-
geschlossen. Mit Hilfe des Füllstandsssensors wird der
Füllstand im Innern des Behälters 3 gemessen und über
die Steuereinrichtung bzw. optische/akustische Anzeige
10 außerhalb des Sicherheitsschrankes 1 angezeigt. Die
Funktionsweise des Füllstandssensors und dessen Aus-
legung mag dabei vergleichbar sein, wie dies im Ge-
brauchsmuster DE 20 2010 008 285 U1 der Anmelderin
beschrieben wird.
[0029] Etwaige im Labor entstehende Gefahrstoffe
werden nun über die Abfüllöffnung 6 im Trichter 7 und
die angeschlossene Abfülleinrichtung 4, 5 in den im Aus-
führungsbeispiel rechten Behälter 3 zur dortigen Bevor-
ratung weitergeleitet. Der Füllstand im Innern des fragli-
chen Behälters 3 wird mit Hilfe der optischen/akustischen
Anzeige 10 respektive Steuereinrichtung einem Bedie-
ner angezeigt. Sollte der Bediener diese Anzeige igno-
rieren oder die Anzeige defekt sein, so sorgt erfindungs-
gemäß ein mechanischer Zwangsverschluss 12 in der
Abfülleinrichtung 4, 5 dafür, dass bei vollem Behälter 3
ein weiterer Gefahrstoffzulauf über die Abfülleinrichtung
4, 5 und/oder ein Gefahrstoffaustritt über eine Entlüf-
tungsbohrung 11 verhindert werden.
[0030] Im Ausführungsbeispiel wird mit Hilfe des me-
chanischen Zwangsverschlusses 12 ausweislich der Fig.
2 lediglich die Entlüftungsbohrung 11 verschlossen.
Grundsätzlich kann der mechanische Zwangsverschluss
12 aber auch für einen Verschluss der Abfülleinrichtung
4, 5 alternativ oder zusätzlich sorgen, was jedoch nicht
dargestellt ist. Vielmehr ist der mechanische Zwangsver-
schluss 12 lediglich in der Entlüftungsbohrung 11 im Be-
hälterverschluss 5 als Bestandteil der Abfülleinrichtung
4, 5 vorgesehen und diesem zugeordnet.
[0031] Die Entlüftungsbohrung 11 im Behälterver-
schluss 5 sorgt typischerweise dafür, dass sich im Be-
hälter 3 entwickelnde Dämpfe über die Entlüftungsboh-
rung 11 ins Innere des Sicherheitsschrankes 1 entlüftet
werden. Da der Sicherheitsschrank 1 im Betrieb ge-
schlossen ist, können die im Innern sich bildenden
Dämpfe problemlos von einer nicht ausdrücklich darge-
stellten Absaugung abgesaugt werden, welche das In-
nere des Sicherheitsschrankes 1 entsprechend beauf-
schlagt. Dadurch wird der Sicherheitsschrank 1 zwangs-
entlüftet, wie dies beispielsweise im Gebrauchsmuster
DE 82 10 699 U1 der Anmelderin im Detail beschrieben
wird.
[0032] Jedenfalls sorgt erfindungsgemäß der mecha-
nische Zwangsverschluss 12 dafür, dass bei vollem Be-
hälter 3 ein weiterer Gefahrstoffzulauf dazu korrespon-
diert, dass die fragliche Entlüftungsbohrung 11 ver-
schlossen wird. Folglich kann über die Entlüftungsboh-
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rung 11 ausdrücklich nicht ein unkontrollierter Gefahr-
stoffaustritt ins Innere des Sicherheitsschrankes 1 erfol-
gen. Vielmehr führt dieses Szenario unmittelbar dazu,
dass etwaige weiter zugeführte Gefahrstoffe unter Um-
ständen an der Abfüllöffnung 6 wieder austreten, folglich
von dem Bediener unmittelbar erfasst und zwangsläufig
bemerkt werden. Dadurch kann der Bediener sofort Ge-
genmaßnahmen ergreifen und ist sichergestellt, dass die
fraglichen Gefahrstoffe nicht unkontrolliert und unbe-
merkt im Innern des Sicherheitsschrankes 1 austreten.
[0033] Im beschriebenen Beispielfall kann der Bedie-
ner einen Absperrhahn 13 in dem Behälterverschluss 5
für den Behälter 3 schließen, so dass sich die Gefahr-
stoffe im Innern der Abfülleinrichtung 4, 5 bzw. der Zu-
leitung 4 sammeln und nicht austreten könnten, selbst
dann nicht, wenn der volle Behälter 3 entfernt wird. Da-
durch kann der volle Behälter 3 gegen einen leeren Be-
hälter 3 ausgetauscht werden. Sobald im Anschluss
hieran der Absperrhahn 13 (wieder) geöffnet wird, lassen
sich die zuvor in der Abfülleinrichtung 4, 5 gesammelten
Gefahrstoffe problemlos in dem leeren Behälter 3 auf-
fangen.
[0034] Anhand der Schnittdarstellung in der Fig. 2 er-
kennt man, dass der mechanische Zwangsverschluss 12
in dem fraglichen Behälterverschluss 5 vorgesehen ist.
Tatsächlich weist der mechanische Zwangsverschluss
12 einen Schwimmkörper 12 auf, welcher bei gefülltem
Behälter 3 die Zuleitung 4 für die Gefahrstoffe und/oder
die Entlüftungsbohrung 11 verschließt. Im dargestellten
Beispielfall wird lediglich die Entlüftungsbohrung 11 ver-
schlossen, wenngleich zusätzlich oder alternativ auch
die Zuleitung 4 abgesperrt werden kann. Das ist jedoch
nicht dargestellt.
[0035] Der Schwimmkörper 12 wird verschiebbar in
der Entlüftungsbohrung 11 aufgenommen. Tatsächlich
ist die Entlüftungsbohrung 11 mit einem unterseitigen
Rückhalteelement 14 ausgerüstet und kommuniziert mit
einem Behälterinnenraum, also dem Innenraum des an-
geschlossenen rechten Behälters 3. Das Rückhalteele-
ment 14 ist ausweislich der Fig. 2 als die Entlüftungsboh-
rung 11 unterseitig verschließende Siebplatte 14 ausge-
bildet, damit bei vollem Behälter 3 etwaige weiter zulau-
fende Gefahrstoffe unmittelbar in die Entlüftungsbohrung
11 eintreten und den Schwimmkörper 12 anheben kön-
nen.
[0036] Man erkennt anhand der Darstellung in der Fig.
2, dass sich die Entlüftungsbohrung 11 aus einer unter-
seitigen Schwimmkammer 11a und einer daran anschlie-
ßenden Entlüftungsleitung 11 b zusammensetzt. Die
Schwimmkammer 11a verfügt über einen größeren
Durchmesser als die Entlüftungsleitung 11b. Außerdem
ist der Durchmesser des Schwimmkörpers 12 größer als
der Innendurchmesser der Entlüftungsleitung 11 b be-
messen, so dass beim Aufschwimmen des Schwimm-
körpers 12 auf der Oberfläche der in den vollen Behälter
3 zugeführten Gefahrstoffe der Schwimmkörper 12 von
seiner strichpunktierten Ruhstellung in Anlage auf dem
Rückhalteelement bzw. der Siebplatte 14 in seine durch-

gezogen dargestellte Verschlussposition übergeht. In
der Verschlussposition sorgt der Schwimmkörper 12 da-
für, dass die Entlüftungsleitung 11 b verschlossen ist und
etwaige zulaufende Gefahrstoffe nicht über die Entlüf-
tungsbohrung 11 ins Innere des Sicherheitsschrankes 1
austreten können.
[0037] Der Behälter 3 ist mit der Abfülleinrichtung 4, 5
bis auf die Entlüftungsbohrung 11 luftdicht gekoppelt, da-
mit etwaige weitere und bei vollem Behälter 3 zulaufende
Gefahrstoffe weder über die Entlüftungsbohrung 11 noch
anderweitig aus dem Behälter 3 bzw. dem Behälterver-
schluss 5 unkontrolliert ins Innere des Sicherheits-
schrankes 1 austreten können. Vielmehr führt ein weite-
rer Gefahrstoffzulauf in diesem Fall unmittelbar dazu,
dass die Abfülleinrichtung 4, 5 bzw. die Zuleitung 4 zu-
nehmend gefüllt wird, und zwar bis die zulaufenden Ge-
fahrstoffe an der Abfüllöffnung 6 austreten oder der Zu-
lauf ein angeschlossenes Gerät abstellt. Hierbei kann es
sich um eine Chromatographie-Einheit handeln, wie sie
in der EP 2 878 372 A1 beschrieben wird. Dieser Vorgang
muss vom Bediener zwangsläufig bemerkt werden.
[0038] Man erkennt, dass der mechanische Zwangs-
verschluss 12 zumindest die Entlüftungsbohrung 11 un-
abhängig von etwaigen Signalen des Füllstandssensors
bei vollem Behälter verschließt. D. h., selbst wenn ein
Bediener die Anzeige 10 ignoriert, die Anzeige 10 defekt
ist oder sonst wie Beeinträchtigungen beobachtet wer-
den, sorgt die Erfindung zuverlässig dafür, dass zulau-
fende Gefahrstoffe nicht unkontrolliert ins Innere des Si-
cherheitsschrankes 1 austreten können. Hierin sind die
wesentlichen Vorteile zu sehen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Aufnahme von Gefahrstoffen, mit ei-
nem Sicherheitsschrank (1), ferner mit wenigstens
einem im Sicherheitsschrank (1) aufgenommenen
Behälter (3), und mit einer Abfülleinrichtung (4, 5)
mit einer außerhalb oder wandseitig des Sicherheits-
schrankes (1) angeordneten Abfüllöffnung (6), wo-
bei die Abfülleinrichtung (4, 5) die über die Abfüllöff-
nung (6) zugeführten Gefahrstoffe in den Behälter
(3) zur dortigen Bevorratung weiterleitet, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abfülleinrichtung (4, 5)
mit einem mechanischen Zwangsverschluss (12)
ausgerüstet ist, welcher bei vollem Behälter (3) einen
weiteren Gefahrstoffzulauf über die Abfülleinrich-
tung (4, 5) und/oder einen Gefahrstoffaustritt über
eine Entlüftungsbohrung (11) verhindert.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mechanische Zwangsver-
schluss (12) in einem Behälterverschluss (5) vorge-
sehen ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mechanische Zwangsver-
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schluss (12) einen Schwimmkörper (12) aufweist,
welcher bei gefülltem Behälter (3) eine Zuleitung (4)
für die Gefahrstoffe und/oder die Entlüftungsboh-
rung (11) verschließt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schwimmkörper (12) verschieb-
bar in der Entlüftungsbohrung (11) aufgenommen
wird.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entlüftungsbohrung (11)
mit einem unterseitigen Rückhalteelement (14) für
den Schwimmkörper (12) ausgerüstet ist und mit ei-
nem Behälterinnenraum kommuniziert.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rückhalteelement (14) als die
Entlüftungsbohrung (11) unterseitig verschließende
Siebplatte (14) ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behälter (3) mit
der Abfülleinrichtung (4, 5) bis auf die Entlüftungs-
bohrung (11) luftdicht gekoppelt ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass im Behälter (3) zu-
sätzlich ein Füllstandssensor vorgesehen ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Füllstandssensor an eine Steu-
ereinrichtung (10) angeschlossen ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der mechanische
Zwangsverschluss (12) zumindest die Entlüftungs-
bohrung (11) unabhängig von etwaigen Signalen
des Füllstandssensors bei vollem Behälter (3) ver-
schließt.
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